
Dieses Dokument ist lediglich eine Dokumentationshilfe, für deren Richtigkeit die Organe der Union keine Gewähr 
übernehmen 

►B VERORDNUNG (EG) Nr. 391/2009 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 23. April 2009 

über gemeinsame Vorschriften und Normen für Schiffsüberprüfungs- und -besichtigungsorganisationen 

(Neufassung) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(ABl. L 131 vom 28.5.2009, S. 11) 

Geändert durch: 

Amtsblatt 

Nr. Seite Datum 

►M1 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1355/2014 der Kommission vom 
17. Dezember 2014 

L 365 82 19.12.2014 

Berichtigt durch: 

►C1 Berichtigung, ABl. L 74 vom 22.3.2010, S. 1 (391/2009) 

2009R0391 — DE — 01.01.2015 — 001.001 — 1



VERORDNUNG (EG) Nr. 391/2009 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 23. April 2009 

über gemeinsame Vorschriften und Normen für 
Schiffsüberprüfungs- und -besichtigungsorganisationen 

(Neufassung) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN 
UNION — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, 
insbesondere auf Artikel 80 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Kommission, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschus­
ses ( 1 ), 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen ( 2 ), 

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags, aufgrund des vom 
Vermittlungsausschuss am 3. Februar 2009 gebilligten gemeinsamen 
Entwurfs ( 3 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie 94/57/EG des Rates vom 22. November 1994 über 
gemeinsame Vorschriften und Normen für Schiffsüberprüfungs- 
und -besichtigungsorganisationen und die einschlägigen Maßnah­
men der Seebehörden ( 4 ) wurde mehrfach und erheblich geändert. 
Aus Gründen der Klarheit empfiehlt es sich, im Rahmen der jetzt 
anstehenden Änderungen eine Neufassung vorzunehmen. 

(2) Im Hinblick auf die Art der Vorschriften der Richtlinie 94/57/EG 
scheint es angemessen, sie mittels zweier unterschiedlicher 
Rechtsakte, Richtlinie und Verordnung, neu zu fassen. 

(3) Schiffsüberprüfungs- und -besichtigungsorganisationen sollten 
ihre Dienste gemeinschaftsweit anbieten können und miteinander 
im Wettbewerb stehen und dabei für gleichmäßige Sicherheits- 
und Umweltschutzniveaus sorgen. Die notwendigen fachspezi­
fischen Standards für ihre Tätigkeiten sollten deshalb in der ge­
samten Gemeinschaft einheitlich festgelegt und angewendet 
werden. 

(4) Dieses Ziel sollte mit Hilfe von Maßnahmen verfolgt werden, die 
in angemessener Weise mit den diesbezüglichen Arbeiten der 
Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) verknüpft 
sind und diese gegebenenfalls weiterentwickeln und ergänzen. 
Ferner sollten die Mitgliedstaaten und die Kommission die Ent­
wicklung eines internationalen Kodex für anerkannte Organisatio­
nen durch die IMO fördern. 
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(5) Es sollten Mindestkriterien für die Anerkennung von Organisa­
tionen festgelegt werden, um die Sicherheit von Schiffen zu er­
höhen und die Umweltverschmutzung durch Schiffe zu verhüten. 
Die in der Richtlinie 94/57/EG festgelegten Mindestkriterien soll­
ten daher verschärft werden. 

(6) Im Hinblick auf die erstmalige Anerkennung der Organisationen, 
die die Ermächtigung zum Tätigwerden für die Mitgliedstaaten 
erhalten wollen, könnte die Kommission zusammen mit den die 
Anerkennung beantragenden Mitgliedstaaten auf harmonisierte 
und zentralisierte Weise wirksamer beurteilen, inwieweit die in 
dieser Verordnung festgelegten Mindestkriterien erfüllt sind. 

(7) Ausschlaggebend für die Erteilung der Anerkennung sollte aus­
schließlich die Leistungsfähigkeit der Organisation in den Berei­
chen Qualität und Sicherheit sein. Es sollte sichergestellt werden, 
dass der Geltungsbereich dieser Anerkennung jederzeit mit der 
tatsächlichen Leistungsfähigkeit der betreffenden Organisation im 
Einklang steht. Ferner sollte bei der Anerkennung den verschie­
denen Rechtsformen und Unternehmensstrukturen anerkannter 
Organisationen Rechnung getragen und gleichzeitig die einheitli­
che Anwendung der in dieser Verordnung festgelegten Mindest­
kriterien sowie die Effizienz der Gemeinschaftskontrollen sicher­
gestellt werden. Die anzuerkennende Organisation sollte ungeach­
tet ihrer Unternehmensstruktur ihre Dienstleistungen weltweit er­
bringen, und ihre rechtlichen Einheiten sollten einer gesamt­
schuldnerischen Haftung unterliegen. 

(8) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen Maßnah­
men sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 
28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung 
der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse ( 1 ) 
erlassen werden. 

(9) Insbesondere sollte die Kommission die Befugnis erhalten, diese 
Verordnung zu ändern, um spätere Änderungen der internationa­
len Übereinkommen, Protokolle, Kodizes und Entschließungen, 
die damit zusammenhängen, zu übernehmen, um die Mindestkri­
terien in Anhang I zu aktualisieren und die Kriterien zur Messung 
der Wirksamkeit der Vorschriften und Verfahren sowie der Leis­
tungsfähigkeit der anerkannten Organisationen bezüglich der Si­
cherheit der von ihnen klassifizierten Schiffe und der Verhütung 
von Verschmutzung durch diese Schiffe festzulegen. Da es sich 
hierbei um Maßnahmen von allgemeiner Tragweite handelt, die 
eine Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Verord­
nung, auch durch Ergänzung um neue nicht wesentliche Bestim­
mungen, bewirken, sind diese Maßnahmen nach dem Regelungs­
verfahren mit Kontrolle des Artikels 5a des Beschlusses 
1999/468/EG zu erlassen. 

(10) Es ist äußerst wichtig, dass Verstöße der anerkannten Organisa­
tionen gegen die ihnen auferlegten Verpflichtungen zügig, wirk­
sam und angemessen verfolgt werden können. Vorrangiges Ziel 
sollte die Behebung von Mängeln sein, damit mögliche Bedro­
hungen für die Sicherheit oder die Umwelt frühzeitig beseitigt 
werden können. Die Kommission sollte deshalb die notwendigen 
Befugnisse erhalten, um von den anerkannten Organisationen die 
erforderlichen Verhütungs- und Behebungsmaßnahmen zu fordern 
und als Zwangsmaßnahmen Geldbußen und Zwangsgelder zu 
verhängen. Die Kommission sollte diese Befugnisse im Einklang 
mit den Grundrechten ausüben und gewährleisten, dass die Orga­
nisation ihre Auffassung im Verfahren geltend machen kann. 

▼B 
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(11) Im Einklang mit dem gemeinschaftsweiten Ansatz ist die Ent­
scheidung über den Entzug der Anerkennung einer Organisation, 
die die in dieser Verordnung festgelegten Pflichten nicht erfüllt, 
wenn die oben genannten Maßnahmen sich als unwirksam erwei­
sen oder die Organisation anderweitig eine unannehmbare Bedro­
hung für die Sicherheit und die Umwelt darstellt, auf Gemein­
schaftsebene, und damit von der Kommission, auf der Grundlage 
eines Ausschussverfahrens zu treffen. 

(12) Auch für die laufende nachträgliche Überwachung der anerkann­
ten Organisationen, bei der beurteilt wird, inwieweit sie diese 
Verordnung befolgt haben, ist eine harmonisierte und zentrali­
sierte Vorgehensweise wirksamer. Daher ist es angemessen, 
dass die Kommission gemeinsam mit dem Mitgliedstaat, der die 
Anerkennung beantragt, im Auftrag der Gemeinschaft mit dieser 
Aufgabe betraut wird. 

(13) Als Teil der Überwachung der Tätigkeit der anerkannten Organi­
sationen müssen die Besichtiger der Kommission unabhängig von 
der Flagge des Schiffs unbedingt Zugang zu Schiffen und 
Schiffsdokumenten erhalten, um festzustellen, ob die anerkannten 
Organisationen bezüglich aller Schiffe und ihren jeweiligen Klas­
sen die in dieser Verordnung festgelegten Mindestkriterien erfül­
len. 

(14) Die Fähigkeit anerkannter Organisationen, Mängel in ihren Vor­
schriften, Verfahren und internen Kontrollen rasch festzustellen 
und zu beseitigen, ist für die Sicherheit der von ihnen überprüften 
und zertifizierten Schiffe besonders wichtig. Diese Fähigkeit 
sollte durch eine Qualitätsbewertungs- und -zertifizierungsstelle 
unterstützt werden, die von gewerblichen oder politischen Inte­
ressen unabhängig sein sollte und die gemeinsame Maßnahmen 
zur nachhaltigen Verbesserung aller anerkannten Organisationen 
vorschlagen und eine fruchtbare Zusammenarbeit mit der Kom­
mission gewährleisten kann. 

(15) Das Vorschriftenwerk anerkannter Organisationen ist ein ent­
scheidender Faktor zur Steigerung der Sicherheit und zur 
Unfall- und Verschmutzungsverhütung. Die anerkannten Organi­
sationen haben einen Prozess in Gang gesetzt, der zur Harmoni­
sierung ihres Vorschriftenwerks führen soll. Dieser Prozess sollte 
durch das Gemeinschaftsrecht gefördert und unterstützt werden, 
da er eine positive Wirkung auf die Sicherheit im Seeverkehr, 
sowie auf die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Schiffbau­
industrie haben soll. 

(16) Die Harmonisierung der Vorschriften anerkannter Organisationen 
für den Entwurf, den Bau und die regelmäßige Besichtigung von 
Handelsschiffen ist ein laufender Prozess. Daher sollte die Ver­
pflichtung, eigene Vorschriften zu haben oder die nachgewiesene 
Fähigkeit hierzu, im Kontext des Harmonisierungsprozesses ge­
sehen werden und kein Hindernis für die Tätigkeiten anerkannter 
Organisationen oder möglicher Bewerber um Anerkennung 
darstellen. 

(17) Anerkannte Organisationen sollten verpflichtet werden, ihre tech­
nischen Vorschriften auf dem neuesten Stand zu halten und kon­
sequent durchzusetzen, damit Sicherheitsnormen harmonisiert und 
internationale Vorschriften innerhalb der Gemeinschaft einheitlich 
angewendet werden. Bei Übereinstimmung oder großer Ähnlich­
keit der technischen Vorschriften anerkannter Organisationen 
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sollte die gegenseitige Anerkennung von Zeugnissen für Material, 
Ausrüstung und Komponenten in Betracht gezogen werden, so­
fern dies angemessen ist, wobei man sich an den anspruchsvolls­
ten und strengsten Normen orientieren sollte. 

(18) Während jede anerkannte Organisation grundsätzlich einzig und 
allein für die Teile haften sollte, die sie zertifiziert, folgt die 
Haftung der anerkannten Organisationen und Hersteller den ver­
einbarten Bedingungen oder gegebenenfalls dem in jedem einzel­
nen Fall anwendbaren Recht. 

(19) Da Transparenz und Informationsaustausch zwischen den betrof­
fenen Parteien sowie das Recht der Öffentlichkeit auf Zugang zu 
den Informationen von grundlegender Bedeutung für die Verhin­
derung von Unfällen auf See sind, sollten anerkannte Organisa­
tionen alle einschlägigen gesetzlich vorgeschriebenen Informatio­
nen hinsichtlich des Zustandes ihrer klassifizierten Schiffe an die 
für die Hafenstaatkontrolle zuständigen Behörden übermitteln und 
sie der Öffentlichkeit zugänglich machen. 

(20) Um den Klassenwechsel von Schiffen mit dem Ziel, notwendige 
Reparaturen zu umgehen, zu unterbinden, sollten anerkannte Or­
ganisationen untereinander alle einschlägigen Informationen aus­
tauschen in Bezug auf die Bedingungen für Schiffe, welche die 
Klasse wechseln, und erforderlichenfalls den Flaggenstaat 
einbeziehen. 

(21) Der Schutz der Rechte des geistigen Eigentums von Interessen­
gruppen des maritimen Sektors, einschließlich Schiffswerften, 
Schiffsausrüstern und Schiffseignern, sollte normale Geschäfts­
vorgänge und vertraglich vereinbarte Dienstleistungen zwischen 
diesen Parteien nicht verhindern. 

(22) Die durch die Verordnung (EG) Nr. 1406/2002 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 1 ) errichtete Europäische Agentur für 
die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA) sollte die für die Anwen­
dung dieser Verordnung notwendige Unterstützung leisten. 

(23) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Aufstellung von 
Vorschriften, die von den Organisationen, die sich in der Ge­
meinschaft mit der Besichtigung, Überprüfung und Zertifizierung 
von Schiffen befassen, zu befolgen sind, auf Ebene der Mitglied­
staaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann und daher 
wegen des Umfangs der Maßnahme besser auf Gemeinschafts­
ebene zu verwirklichen ist, kann die Gemeinschaft im Einklang 
mit dem in Artikel 5 des Vertrags niedergelegten Subsidiaritäts­
prinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verord­
nung nicht über das zur Erreichung dieses Zieles erforderliche 
Maß hinaus. 

(24) Die Vorschriften, die von den Mitgliedstaaten in ihren Beziehun­
gen mit Schiffsüberprüfungs- und -besichtigungsorganisationen 
zu befolgen sind, sind in der Richtlinie 2009/15/EG des Europäi­
schen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über ge­
meinsame Vorschriften und Normen für Schiffsüberprüfungs- und 
-besichtigungsorganisationen und die einschlägigen Maßnahmen 
der Seebehörden (Neufassung) ( 2 ) festgelegt — 

▼B 
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Mit dieser Verordnung werden Vorschriften aufgestellt, die von den 
Organisationen, die mit der Besichtigung, Überprüfung und Zertifizie­
rung von Schiffen hinsichtlich der Einhaltung der internationalen Über­
einkommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf See und zur 
Verhütung der Meeresverschmutzung betraut sind, zu befolgen sind 
und zugleich dem Ziel der Dienstleistungsfreiheit dienen. Hierzu gehö­
ren die Ausarbeitung und Durchführung von Sicherheitsvorschriften für 
Schiffskörper, Maschinen, elektrische sowie Steuer-, Regel- und Über­
wachungseinrichtungen von Schiffen, auf die die internationalen Über­
einkommen anwendbar sind. 

Artikel 2 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

a) „Schiff“ ein Schiff, auf das die internationalen Übereinkommen an­
wendbar sind; 

▼M1 
b) „internationale Übereinkommen“ das Internationale Übereinkommen 

zum Schutz des menschlichen Lebens auf See vom 1. November 
1974 (SOLAS 74) mit Ausnahme des Kapitels XI-2 der Anlage 
hierzu, das Internationale Freibord-Übereinkommen vom 5. April 
1966 und das Internationale Übereinkommen zur Verhütung der 
Meeresverschmutzung durch Schiffe vom 2. November 1973 (MAR­
POL) mit seinen Protokollen und Änderungen sowie die damit zu­
sammenhängenden, in allen Mitgliedstaaten rechtlich bindenden Ko­
dizes, mit Ausnahme der Absätze 16.1, 18.1 und 19 von Teil 2 des 
Codes für die Anwendung der IMO-Instrumente und der Abschnitte 
1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 und 3.9.3.3 von Teil 2 des IMO-Codes für 
anerkannte Organisationen, in der jeweils geltenden Fassung; 

▼B 
c) „Organisation“ eine Rechtsperson, ihre Tochtergesellschaften und jede 

sonstige ihrer Kontrolle unterstehende Einrichtung, die gemeinsam 
oder gesondert unter diese Verordnung fallende Aufgaben erfüllen; 

d) „Kontrolle“ im Sinne von Buchstabe c Rechte, Verträge oder andere 
rechtliche oder tatsächliche Mittel, die einzeln oder zusammen die 
Möglichkeit gewähren, einen bestimmenden Einfluss auf eine 
Rechtsperson auszuüben oder diese Rechtsperson in die Lage ver­
setzen, unter diese Verordnung fallende Aufgaben zu erfüllen; 

e) „anerkannte Organisation“ eine gemäß dieser Verordnung anerkannte 
Organisation; 

f) „Ermächtigung“ eine Handlung, durch die ein Mitgliedstaat eine 
anerkannte Organisation ermächtigt oder ihr eine Vollmacht erteilt; 

g) „staatlich vorgesehenes Zeugnis“ ein gemäß den internationalen Über­
einkommen von einem Flaggenstaat oder für ihn ausgestelltes Zeugnis; 

h) „Vorschriftenwerk“ die Vorschriften einer anerkannten Organisation 
für den Entwurf, den Bau, die Ausrüstung, die Instandhaltung und 
die Überprüfung von Schiffen; 

i) „Klassenzeugnis“ ein von einer anerkannten Organisation ausgestell­
tes Dokument, das die Eignung eines Schiffes für einen bestimmten 
Zweck oder Dienst gemäß dem von jener anerkannten Organisation 
festgelegten und veröffentlichten Vorschriftenwerk feststellt; 

j) „Νiederlassung“ den Ort, an dem sich der satzungsgemäße Sitz, die Haupt­
verwaltung oder die Hauptniederlassung einer Organisation befindet. 

▼B 
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Artikel 3 

(1) Die Mitgliedstaaten, die einer noch nicht anerkannten Organisa­
tion eine Ermächtigung erteilen wollen, legen der Kommission einen 
Antrag auf Anerkennung vor, dem vollständige Angaben und entspre­
chende Nachweise darüber, dass die Organisation die Mindestkriterien 
des Anhangs I erfüllt, sowie vollständige Angaben zu der Anforderung 
und ihrer Selbstverpflichtung zur Einhaltung der Vorschriften des Ar­
tikels 8 Absatz 4 und der Artikel 9, 10 und 11 beizufügen sind. 

(2) Die Kommission führt bei den Organisationen, deren Anerken­
nung beantragt wurde, zusammen mit den jeweiligen Antrag stellenden 
Mitgliedstaaten Bewertungen durch, um festzustellen, ob die Organisa­
tionen die in Absatz 1 genannten Anforderungen erfüllen und sich zu 
ihrer Erfüllung verpflichten. 

(3) Die Kommission verweigert nach dem in Artikel 12 Absatz 3 
genannten Regelungsverfahren die Anerkennung von Organisationen, 
welche die in Absatz 1 genannten Anforderungen nicht erfüllen oder 
deren Leistungsfähigkeit auf Grundlage der nach Artikel 14 festgelegten 
Kriterien als unannehmbare Bedrohung für die Sicherheit oder die Um­
welt angesehen wird. 

Artikel 4 

(1) Die Anerkennung wird nach dem in Artikel 12 Absatz 3 genann­
ten Regelungsverfahren von der Kommission ausgesprochen. 

(2) Die Anerkennung wird ausschließlich Organisationen ausgespro­
chen, die die in Artikel 3 genannten Anforderungen erfüllen. 

(3) Die Anerkennung wird der relevanten Rechtsperson als Mutter­
gesellschaft sämtlicher Rechtspersonen, die die anerkannte Organisation 
ausmachen, ausgesprochen. Die Anerkennung wird auf sämtliche 
Rechtspersonen ausgeweitet, die dazu beitragen, dass diese Organisation 
ihre Dienste weltweit anbietet. 

(4) Die Kommission kann die Anerkennung nach dem in Artikel 12 
Absatz 3 genannten Regelungsverfahren für bestimmte Schiffstypen, für 
Schiffe einer bestimmten Größe, für bestimmte Aktivitäten oder eine 
Kombination daraus gemäß der nachgewiesenen Fähigkeit und Sach­
kunde der betreffenden Organisation beschränken. In diesem Fall gibt 
die Kommission die Gründe für die Beschränkung an sowie die Bedin­
gungen, unter denen die Beschränkung aufgehoben wird oder erweitert 
werden kann. Diese Beschränkung kann jederzeit überprüft werden. 

(5) Die Kommission erstellt ein Verzeichnis der im Einklang mit 
diesem Artikel anerkannten Organisationen und sorgt für dessen regel­
mäßige Aktualisierung. Das Verzeichnis wird im Amtsblatt der Euro­
päischen Union veröffentlicht. 

Artikel 5 

Ist die Kommission der Ansicht, dass eine anerkannte Organisation die 
Mindestkriterien in Anhang I oder ihre sich aus dieser Verordnung 
ergebenden Pflichten nicht erfüllt hat oder dass die Leistungsfähigkeit 
der anerkannten Organisation in den Bereichen Sicherheit und Ver­
schmutzungsverhütung sich erheblich verschlechtert hat, ohne dass 
dies jedoch eine unannehmbare Bedrohung für die Sicherheit und die 
Umwelt darstellt, so verlangt sie von der anerkannten Organisation, 
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innerhalb bestimmter Fristen die erforderlichen Verhütungs- und Behe­
bungsmaßnahmen zu ergreifen, damit diese Mindestkriterien und Pflich­
ten vollständig erfüllt und insbesondere mögliche Bedrohungen für die 
Sicherheit oder die Umwelt beseitigt werden oder damit die Ursachen 
der verschlechterten Leistungsfähigkeit anderweitig behoben werden. 

Die Verhütungs- und Behebungsmaßnahmen können vorläufige Schutz­
maßnahmen umfassen, wenn eine unmittelbare potenzielle Bedrohung 
für die Sicherheit oder die Umwelt besteht. 

Dennoch muss die Kommission unbeschadet der unverzüglichen An­
wendung der von ihr geplanten Maßnahmen alle Mitgliedstaaten, die 
dieser anerkannten Organisation die Ermächtigung erteilt haben, vorab 
über diese Maßnahmen unterrichten. 

Artikel 6 

▼C1 
(1) Neben den nach Artikel 5 ergriffenen Maßnahmen kann die 
Kommission nach dem in Artikel 12 Absatz 2 genannten Beratungs­
verfahren Geldbußen gegen anerkannte Organisationen verhängen, 

a) — deren schwerwiegende oder wiederholte Nichterfüllung der in 
Anhang I festgelegten Mindestkriterien oder ihrer sich aus Arti­
kel 8 Absatz 4 oder den Artikeln 9, 10 und 11 ergebenden 
Pflichten 

oder 

— deren verschlechterte Leistungsfähigkeit 

auf schwere Mängel in ihrer Struktur, ihren Systemen, Verfahren 
oder internen Kontrollen schließen lässt oder 

b) die im Rahmen der von der Kommission gemäß Artikel 8 Absatz 1 
durchgeführten Bewertung absichtlich falsche, unvollständige oder 
irreführende Angaben gemacht oder die Bewertung anderweitig be­
hindert haben. 

▼B 
(2) Ergreift eine anerkannte Organisation nicht die von der Kommis­
sion geforderten Verhütungs- und Behebungsmaßnahmen, oder bei un­
gerechtfertigter Verzögerung derselben, kann die Kommission unbescha­
det des Absatzes 1 Zwangsgelder gegen die Organisation verhängen, bis 
die geforderten Maßnahmen vollständig durchgeführt sind. 

(3) Die Geldbußen und Zwangsgelder gemäß den Absätzen 1 und 2 
sind abschreckend und der Schwere des Einzelfalls sowie der wirtschaft­
lichen Leistungsfähigkeit der anerkannten Organisation angemessen, 
wobei insbesondere das Ausmaß des Sicherheits- oder Umweltschutz­
risikos berücksichtigt wird. 

Sie werden erst verhängt, nachdem die anerkannte Organisation und die 
betroffenen Mitgliedstaaten Gelegenheit zur Äußerung erhalten haben. 

Die verhängten Geldbußen und Zwangsgelder betragen insgesamt 
höchstens 5 % des durchschnittlichen Gesamtumsatzes, den die Organi­
sation in den vorangegangenen drei Geschäftsjahren im Zusammenhang 
mit den unter diese Verordnung fallenden Tätigkeiten erzielt hat. 

(4) Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften besitzt die 
unbeschränkte Befugnis zur Überprüfung von Entscheidungen der Kom­
mission zur Verhängung von Geldbußen oder Zwangsgeldern. Er kann 
die verhängten Geldbußen oder Zwangsgelder aufheben, herabsetzen 
oder erhöhen. 

▼B 
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Artikel 7 

(1) Die Kommission entzieht die Anerkennung einer Organisation, 

a) deren wiederholte und schwerwiegende Nichterfüllung der in An­
hang I festgelegten Mindestkriterien oder ihrer sich aus dieser Ver­
ordnung ergebenden Pflichten eine unannehmbare Bedrohung für die 
Sicherheit oder die Umwelt bedeutet; 

b) deren wiederholte und schwerwiegende Leistungsmängel in den Be­
reichen Sicherheit und Verschmutzungsverhütung eine unannehm­
bare Bedrohung für die Sicherheit oder die Umwelt bedeuten; 

c) die die Bewertung durch die Kommission verhindert oder wiederholt 
behindert; 

d) die die Geldbußen und/oder Zwangsgelder gemäß Artikel 6 Absätze 
1 und 2 nicht bezahlt oder 

e) die die finanzielle Deckung oder Rückerstattung etwaiger Geldbu­
ßen, die gemäß Artikel 6 verhängt wurden, anstrebt. 

(2) Zur Anwendung des Absatzes 1 Buchstaben a und b entscheidet 
die Kommission auf der Grundlage aller verfügbaren Informationen; 
dazu gehören: 

a) die Ergebnisse ihrer Bewertung der anerkannten Organisation gemäß 
Artikel 8 Absatz 1; 

b) Berichte, die die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 10 der Richtlinie 
2009/15/EG vorlegen; 

c) Untersuchungen von Unfällen, in die von den anerkannten Organi­
sationen klassifizierte Schiffe verwickelt waren; 

d) wiederholtes Auftreten der in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a ge­
nannten Mängel; 

e) das Ausmaß, in dem die von der anerkannten Organisation klassifi­
zierte Flotte hiervon betroffen ist, und 

f) die Unwirksamkeit der in Artikel 6 Absatz 2 genannten Maßnahmen. 

(3) Die Kommission entscheidet über den Entzug der Anerkennung 
von sich aus oder auf Antrag eines Mitgliedstaats, und zwar gemäß dem 
in Artikel 12 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren und nachdem die 
anerkannte Organisation Gelegenheit zur Äußerung erhalten hat. 

Artikel 8 

(1) Alle anerkannten Organisationen werden von der Kommission 
gemeinsam mit dem Mitgliedstaat, der die entsprechende Anerkennung 
beantragt hat, regelmäßig und mindestens alle zwei Jahre einer Bewer­
tung unterzogen, bei der überprüft wird, ob sie die Pflichten gemäß 
dieser Verordnung und die Mindestkriterien des Anhangs I erfüllen. 
Die Bewertung ist auf diejenigen Tätigkeiten der anerkannten Organi­
sationen beschränkt, die unter diese Verordnung fallen. 

(2) Bei der Auswahl der anerkannten Organisationen für die Bewer­
tung schenkt die Kommission der Leistungsfähigkeit der anerkannten 
Organisation in den Bereichen Sicherheit und Verschmutzungsver­
hütung, den Aufzeichnungen über Unfälle und den Berichten der Mit­
gliedstaaten gemäß Artikel 10 der Richtlinie 2009/15/EG besondere 
Beachtung. 
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(3) Die Bewertung kann einen Besuch bei den Regionalniederlassun­
gen der anerkannten Organisation sowie stichprobenartige Überprüfun­
gen von sowohl in Betrieb als auch im Bau befindlichen Schiffen um­
fassen, um die Leistungsfähigkeit der anerkannten Organisation einer 
Prüfung (Audit) zu unterziehen. In diesem Fall unterrichtet die Kommis­
sion, soweit angezeigt, den Mitgliedstaat, in dem sich die Regionalnie­
derlassung befindet. Die Kommission übermittelt den Mitgliedstaaten 
einen Bericht mit den Ergebnissen der Bewertung. 

(4) Jede anerkannte Organisation stellt dem Ausschuss nach Arti­
kel 12 Absatz 1 alljährlich die Ergebnisse der Überprüfung ihres Qua­
litätssicherungssystems zur Verfügung. 

Artikel 9 

(1) Die anerkannten Organisationen stellen den Zugang der Kommis­
sion zu den für die Bewertung gemäß Artikel 8 Absatz 1 notwendigen 
Informationen sicher. Dieser Zugang darf nicht unter Berufung auf Ver­
tragsklauseln beschränkt werden. 

(2) Die anerkannten Organisationen stellen sicher, dass ihre Verträge 
mit Schiffseignern oder -betreibern über die Ausstellung staatlich vor­
gesehener Zeugnisse oder von Klassenzeugnissen für Schiffe Bestim­
mungen enthalten, wonach diese Zeugnisse nur ausgestellt werden, 
wenn die Parteien den Besichtigern der Kommission für die Zwecke 
des Artikels 8 Absatz 1 Zugang zum Schiff gewähren. 

Artikel 10 

(1) Die anerkannten Organisationen beraten sich regelmäßig mit der 
Absicht, die Gleichwertigkeit zu erhalten und mit dem Ziel, die Harmo­
nisierung ihrer Vorschriften und Verfahrensabläufe und deren Umset­
zung anzustreben. Sie kooperieren für eine einheitliche Auslegung der 
internationalen Übereinkommen, unbeschadet der Befugnisse der Flag­
genstaaten. Die anerkannten Organisationen vereinbaren, sofern an­
gemessen, die technischen und verfahrensbezogenen Bedingungen, zu 
denen sie auf der Grundlage gleichwertiger Normen die Klassenzeug­
nisse für Material, Ausrüstung und Komponenten gegenseitig anerken­
nen, wobei sie sich an den anspruchvollsten und strengsten Normen 
orientieren. 

Kann aus schwerwiegenden Sicherheitsgründen keine Einigung über 
eine gegenseitige Anerkennung erzielt werden, so geben die anerkann­
ten Organisationen deutlich die Gründe hierfür an. 

Stellt eine anerkannte Organisation durch Überprüfung oder auf andere 
Art fest, dass ein Material, eine Ausrüstung oder eine Komponente nicht 
dem zugehörigen Zeugnis entspricht, so kann sie die Genehmigung für 
die Verbringung dieses Materials, dieser Ausrüstung oder dieser Kom­
ponente an Bord verweigern. Die anerkannte Organisation informiert 
unverzüglich die anderen anerkannten Organisationen und gibt dabei 
Gründe für die Verweigerung an. 

Anerkannte Organisationen erkennen für die Zwecke der Klassifizierung 
Zeugnisse von Schiffsausrüstung an, auf der die Konformitätskennzeich­
nung gemäß der Richtlinie 96/98/EG des Rates vom 20. Dezember 1996 
über Schiffsausrüstung ( 1 ) angebracht ist. 

Sie übermitteln der Kommission und den Mitgliedstaaten regelmäßige 
Berichte über wesentliche Fortschritte bei den Normen und der gegen­
seitigen Anerkennung von Zeugnissen für Material, Ausrüstung und 
Komponenten. 
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(2) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat 
bis zum 17. Juni 2014 einen auf einer unabhängigen Studie basierenden 
Bericht darüber vor, welches Niveau in dem Verfahren der Harmonisie­
rung der Vorschriftenwerke und bei der gegenseitigen Anerkennung der 
Zeugnisse für Material, Ausrüstung und Komponenten erreicht wurde. 

(3) Die anerkannten Organisationen arbeiten mit den Hafenstaatkon­
trollbehörden zusammen, wenn ein Schiff ihrer Klasse betroffen ist, um 
insbesondere die Behebung festgestellter Mängel oder anderer Abwei­
chungen zu erleichtern. 

(4) Die anerkannten Organisationen stellen den Verwaltungen aller 
Mitgliedstaaten, die eine der Ermächtigungen gemäß Artikel 3 der 
Richtlinie 2009/15/EG erteilt haben, und der Kommission alle sachdien­
lichen Angaben über die von ihnen klassifizierte Flotte, über Wechsel 
der Organisation, Klassenwechsel, Aussetzung und Entzug der Klasse 
ungeachtet der Flagge, die die Schiffe führen, zur Verfügung. 

Die Angaben über Klassenwechsel, Änderung, Aussetzung und Entzug der 
Klasse von Schiffen, einschließlich der Angaben über alle überfälligen Besich­
tigungen, überfälligen Auflagen, Betriebsbedingungen oder Betriebseinschrän­
kungen, die den bei ihr klassifizierten Schiffen auferlegt wurden — und zwar 
ungeachtet der Flagge, die die Schiffe führen —, sind ferner auf elektronischem 
Wege der gemeinsamen Überprüfungsdatenbank zu übermitteln, die die Mit­
gliedstaaten zur Durchführung der Richtlinie 2009/16/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die Hafenstaatkontrolle ( 1 ) 
verwenden, und zwar zu demselben Zeitpunkt, zu dem der Eintrag in die 
eigenen Systeme der anerkannten Organisation erfolgt, und nicht später als 
72 Stunden nach dem Ereignis, das die Verpflichtung zur Übermittlung der 
Angaben begründet. Diese Angaben, mit Ausnahme der nicht überfälligen 
Auflagen, sind auf der Internet-Seite dieser anerkannten Organisationen zu 
veröffentlichen. 

(5) Die anerkannten Organisationen stellen für ein Schiff, das aus 
Sicherheitsgründen aus der Klasse genommen oder in eine andere 
Klasse eingestuft wurde, ungeachtet der Flagge, die das Schiff führt, 
ein staatlich vorgesehenes Zeugnis erst aus, nachdem der zuständigen 
Behörde des Flaggenstaats die Möglichkeit gegeben wurde, innerhalb 
einer angemessenen Frist ihre Stellungnahme darüber abzugeben, ob 
eine vollständige Überprüfung erforderlich ist. 

(6) Wechselt ein Schiff von einer anerkannten Organisation zu einer 
anderen, so übergibt die abgebende Organisation der aufnehmenden 
Organisation ohne unangemessene Verzögerung die vollständigen Un­
terlagen des Schiffs und unterrichtet sie insbesondere von 

a) überfälligen Besichtigungen, 

b) nicht berücksichtigten Empfehlungen und Klassifikationsbedingun­
gen, 

c) Betriebsbedingungen, die dem Schiff auferlegt wurden, und 

d) Betriebseinschränkungen, die dem Schiff auferlegt wurden. 

Die aufnehmende Organisation kann dem Schiff erst dann neue Zeug­
nisse ausstellen, wenn die überfälligen Besichtigungen zufriedenstellend 
abgeschlossen und alle überfälligen Auflagen, die dem Schiff zuvor 
auferlegt wurden, den Angaben der abgebenden Organisation entspre­
chend erledigt wurden. 

Vor Ausstellung der Zeugnisse teilt die aufnehmende Organisation der 
abgebenden Organisation den Zeitpunkt der Ausstellung der Zeugnisse 
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mit und bestätigt Datum, Ort und Maßnahmen, die zur Erledigung 
sämtlicher überfälligen Besichtigungen und überfälligen Auflagen ergrif­
fen wurden. 

Die anerkannten Organisationen legen für Klassenwechsel, die beson­
dere Vorkehrungen erfordern, geeignete gemeinsame Vorschriften fest 
und wenden diese an. Zu berücksichtigen sind dabei mindestens Klas­
senwechsel von Schiffen, die 15 Jahre alt oder älter sind, sowie Wechsel 
von einer anerkannten Organisation zu einer nicht anerkannten Organi­
sation. 

Die anerkannten Organisationen arbeiten zusammen, um die Bestim­
mungen dieses Absatzes ordnungsgemäß durchzuführen. 

Artikel 11 

(1) Die anerkannten Organisationen schaffen bis zum 17. Juni 2011 
eine unabhängige Qualitätsbewertungs- und -zertifizierungsstelle gemäß 
den geltenden internationalen Qualitätsnormen und unterhalten diese; 
die betroffenen Schifffahrtsfachverbände können mit beratender Funk­
tion teilnehmen. 

(2) Die Qualitätsbewertungs- und -zertifizierungsstelle nimmt fol­
gende Aufgaben wahr: 

a) häufige und regelmäßige Bewertung der Qualitätssicherungssysteme 
von anerkannten Organisationen nach den Kriterien der Qualitäts­
normen ISO 9001, 

b) Zertifizierung der Qualitätssicherungssysteme von anerkannten Orga­
nisationen, einschließlich von Organisationen, deren Anerkennung 
gemäß Artikel 3 beantragt wurde, 

c) Auslegung von international anerkannten Qualitätssicherungsnormen, 
insbesondere um den Besonderheiten und Pflichten anerkannter Or­
ganisationen Rechnung zu tragen, und 

d) Verabschiedung individueller und kollektiver Empfehlungen zur Ver­
besserung der Verfahren und internen Kontrollen anerkannter Orga­
nisationen. 

(3) Die Qualitätsbewertungs- und -zertifizierungsstelle erhält die not­
wendigen Befugnisse, um unabhängig von den anerkannten Organisa­
tionen tätig zu werden, und verfügt über die erforderlichen Mittel, um 
ihre Aufgaben wirksam und auf fachlich höchstem Niveau auszuführen, 
wobei die Unabhängigkeit der diese Aufgaben ausführenden Personen 
gewährleistet wird. Die Qualitätsbewertungs- und -zertifizierungsstelle 
legt ihre Arbeitsmethoden und ihre Geschäftsordnung fest. 

(4) Die Qualitätsbewertungs- und -zertifizierungsstelle kann Unter­
stützung von anderen externen Qualitätsbewertungseinrichtungen 
anfordern. 

(5) Die Qualitätsbewertungs- und -zertifizierungsstelle stellt den inte­
ressierten Parteien, einschließlich der Flaggenstaaten und der Kommis­
sion, umfassende Informationen über ihren jährlichen Arbeitsplan zur 
Verfügung sowie über ihre Erkenntnisse und Empfehlungen, insbeson­
dere im Zusammenhang mit Situationen, in denen die Sicherheit beein­
trächtigt gewesen sein könnte. 

(6) Die Kommission unterzieht die Qualitätsbewertungs- und -zerti­
fizierungsstelle einer regelmäßigen Bewertung. 

(7) Die Kommission unterrichtet die Mitgliedstaaten über die Ergeb­
nisse und Folgemaßnahmen ihrer Bewertung. 
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Artikel 12 

(1) Die Kommission wird von dem durch die Verordnung (EG) 
Nr. 2099/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) errichte­
ten Ausschuss für die Sicherheit im Seeverkehr und die Vermeidung 
von Umweltverschmutzung durch Schiffe (COSS) unterstützt. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Artikel 3 
und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikel 8. 

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Artikel 5 
und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikel 8. 

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG 
wird auf drei Monate festgesetzt. 

(4) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten Artikel 5a 
Absätze 1 bis 4 und Artikel 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter 
Beachtung von dessen Artikel 8. 

Artikel 13 

(1) Diese Verordnung kann, sofern ihr Geltungsbereich nicht erwei­
tert wird, geändert werden, um die in Anhang I aufgeführten Mindest­
kriterien, insbesondere unter Berücksichtigung der einschlägigen 
IMO-Beschlüsse, zu aktualisieren. 

Diese Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen die­
ser Verordnung werden nach dem in Artikel 12 Absatz 4 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen. 

(2) Änderungen an den in Artikel 2 Buchstabe b dieser Verordnung 
aufgeführten internationalen Übereinkommen können nach Artikel 5 der 
Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 vom Geltungsbereich dieser Verord­
nung ausgenommen werden. 

Artikel 14 

(1) Die Kommission beschließt und veröffentlicht 

a) Kriterien zur Messung der Wirksamkeit des Vorschriftenwerks sowie 
der Leistungsfähigkeit der anerkannten Organisationen im Hinblick 
auf die Sicherheit der und die Verhütung der Verschmutzung durch 
die von ihnen klassifizierten Schiffe, unter besonderer Berücksichti­
gung der Daten, die im Rahmen der Pariser Vereinbarung über die 
Hafenstaatkontrolle und/oder ähnlicher Regelungen anfallen, und 

b) Kriterien zur Bestimmung, wann diese Leistungsfähigkeit als un­
annehmbare Bedrohung für die Sicherheit oder die Umwelt anzuse­
hen ist, wobei besondere Umstände, die sich auf kleinere oder hoch 
spezialisierte Organisationen auswirken, berücksichtigt werden kön­
nen. 

Diese Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Elemente dieser 
Verordnung durch Ergänzung werden nach dem in Artikel 12 Absatz 
4 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen. 

(2) Die Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen die­
ser Verordnung durch Ergänzung, die sich auf die Durchführung des Artikels 
6 und gegebenenfalls des Artikels 7 beziehen, werden nach dem in Artikel 12 
Absatz 4 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen. 
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(3) Unbeschadet der unmittelbaren Anwendung der in Anhang I ent­
haltenen Mindestkriterien kann die Kommission nach dem in Artikel 12 
Absatz 3 genannten Regelungsverfahren Leitlinien für deren Auslegung 
festlegen und sie kann die Festlegung von Zielen für die in Anhang I 
Teil A Nummer 3 genannten allgemeinen Mindestkriterien erwägen. 

Artikel 15 

(1) Die Organisationen, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung über 
eine Anerkennung gemäß der Richtlinie 94/57/EG verfügen, behalten 
diese Anerkennung vorbehaltlich des Absatzes 2. 

(2) Unbeschadet der Artikel 5 und 7 überprüft die Kommission auf­
grund von Artikel 4 Absatz 3 bis zum 17. Juni 2010 alle nach der 
Richtlinie 94/57/EG erteilten beschränkten Anerkennungen daraufhin, 
ob die Beschränkungen im Regelungsverfahren nach Artikel 12 Absatz 
3 durch andere ersetzt oder aufgehoben werden müssen. Die Beschrän­
kungen bleiben weiter bestehen, bis die Kommission einen Beschluss 
gefasst hat. 

Artikel 16 

Im Verlauf der Bewertung gemäß Artikel 8 Absatz 1 prüft die Kommis­
sion, ob Inhaber der Anerkennung die betreffende Rechtsperson der 
Organisation ist, für die die Bestimmungen dieser Verordnung gelten. 
Ist dies nicht der Fall, so wird die Anerkennung von der Kommission 
per Beschluss geändert. 

Wird die Anerkennung von der Kommission geändert, so passen die 
Mitgliedstaaten ihre Vereinbarungen mit der anerkannten Organisation 
an, um der Änderung Rechnung zu tragen. 

Artikel 17 

Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament und den Rat 
alle zwei Jahre über die Anwendung dieser Verordnung. 

Artikel 18 

Verweisungen in gemeinschaftlichen und einzelstaatlichen Rechtsvor­
schriften auf die Richtlinie 94/75/EG gelten gegebenenfalls als Verwei­
sungen auf diese Verordnung und sind nach Maßgabe der Entspre­
chungstabelle in Anhang II zu lesen. 

Artikel 19 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittel­
bar in jedem Mitgliedstaat. 
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ANHANG I 

MINDESTKRITERIEN FÜR DIE ORGANISATIONEN, UM DIE 
GEMEINSCHAFTSANERKENNUNG ZU ERHALTEN ODER ZU 

BEHALTEN 

(gemäß Artikel 3) 

A. ALLGEMEINE MINDESTKRITERIEN 

1. Eine anerkannte Organisation muss in dem Staat ihrer Niederlassung 
Rechtspersönlichkeit besitzen. Ihre Rechnungslegung wird durch un­
abhängige Prüfer bestätigt. 

2. Die anerkannte Organisation muss weitreichende Erfahrungen mit der 
Beurteilung des Entwurfs und der Bauausführung von Handelsschiffen 
belegen können. 

3. Die anerkannte Organisation muss jederzeit über eine erhebliche Zahl 
von Mitarbeitern für Leitungs-, technische, Hilfs- und Forschungsauf­
gaben verfügen, die der Größe der von der Organisation klassifizierten 
Flotte, ihrer Zusammensetzung sowie der Mitwirkung der Organisation 
am Bau und Umbau von Schiffen angemessen ist. Die anerkannte Orga­
nisation muss in der Lage sein, für jeden Arbeitsort jederzeit nach Bedarf 
die erforderlichen personellen und sonstigen Mittel bereitzustellen, um 
die Aufgaben gemäß den allgemeinen Mindestkriterien unter den Num­
mern 6 und 7 und den besonderen Mindestkriterien gemäß Teil B aus­
zuführen. 

4. Die anerkannte Organisation muss ein eigenes umfassendes Vorschriften­
werk für den Entwurf, den Bau und die regelmäßige Besichtigung von 
Handelsschiffen — oder die nachgewiesene Fähigkeit hierzu — besitzen 
und verwenden, dessen Qualität international anerkannten technischen 
Normen entspricht. Dieses ist zu veröffentlichen und mit Hilfe von 
Forschungs- und Entwicklungsprogrammen kontinuierlich weiterzuent­
wickeln und zu verbessern. 

5. Die anerkannte Organisation muss ihre Schiffsregister jährlich veröffent­
lichen oder in einer elektronischen Datenbank erfassen, zu der die Öffent­
lichkeit Zugang hat. 

6. Die anerkannte Organisation darf nicht von Schiffseignern oder Schiffs­
bauern oder anderen abhängig sein, die gewerblich Schiffe bauen, aus­
rüsten, instand halten oder betreiben. Die anerkannte Organisation darf in 
Bezug auf ihre Einnahmen nicht entscheidend von einem einzigen Ge­
werbeunternehmen abhängig sein. Die anerkannte Organisation darf 
Klassifizierungs- oder staatliche Tätigkeiten nicht wahrnehmen, wenn 
sie mit dem Schiffseigner oder -betreiber identisch ist oder geschäftliche, 
persönliche oder familiäre Verbindungen zu ihm hat. Diese Inkompatibi­
lität muss auch für die von der anerkannten Organisation beauftragten 
Besichtiger gelten. 

7. Die anerkannte Organisation muss gemäß den Bestimmungen des An­
hangs der IMO-Entschließung A.789(19) über Spezifikationen für die 
Besichtigungs- und Zertifizierungsaufgaben der für die Verwaltung täti­
gen anerkannten Organisationen handeln, soweit im Sinne dieser Verord­
nung anwendbar. 

B. BESONDERE MINDESTKRITERIEN 

1. Die anerkannte Organisation muss ein weltweites Netz von ausschließlich 
für sie tätigen Besichtigern oder, in gebührend begründeten Ausnahme­
fällen, von hauptamtlichen Besichtigern anderer anerkannter Organisatio­
nen betreiben. 

2. Die anerkannte Organisation muss nach standesrechtlichen Grundsätzen 
arbeiten. 

3. Die anerkannte Organisation muss so geleitet und verwaltet werden, dass 
die Vertraulichkeit der von der Verwaltung geforderten Auskünfte ge­
wahrt bleibt. 

4. Die anerkannte Organisation muss der Verwaltung, der Kommission und 
interessierten Parteien sachdienliche Auskünfte erteilen. 
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5. Die anerkannte Organisation sowie ihre Besichtiger und technischen Mit­
arbeiter müssen ihre Tätigkeit ausüben, ohne die Rechte des geistigen 
Eigentums der Schiffswerften, Schiffsausrüster und Schiffseigner, ein­
schließlich Patente, Lizenzen, Know-how oder jede andere Art von Wis­
sen, dessen Nutzung auf internationaler, gemeinschaftlicher oder nationa­
ler Ebene rechtlich geschützt ist, zu beeinträchtigen; unbeschadet der 
Bewertungsbefugnisse der Mitgliedstaaten und der Kommission, ins­
besondere im Rahmen von Artikel 9, dürfen die anerkannte Organisation 
oder die von ihr beschäftigten Besichtiger und technischen Mitarbeiter 
auf keinen Fall geschäftlich bedeutsame Daten weitergeben oder verbrei­
ten, die im Rahmen der von ihnen durchgeführten Besichtigung, Über­
prüfung und Kontrolle des Baues oder der Reparatur von Schiffen ge­
wonnen wurden. 

6. Die Leitung der anerkannten Organisation muss ihre Politik, ihre Ziele 
und ihre Verpflichtungen bezüglich der Qualitätssicherung schriftlich nie­
derlegen und sicherstellen, dass diese Politik auf allen Ebenen der an­
erkannten Organisation verstanden, umgesetzt und fortgeschrieben wird. 
Die Politik der anerkannten Organisation muss sich an Zielvorgaben und 
Indikatoren für die Leistungsfähigkeit in den Bereichen Sicherheit und 
Verschmutzungsverhütung ausrichten. 

7. Die anerkannte Organisation muss sicherstellen, dass 

a) ihr Vorschriftenwerk systematisch erstellt und fortgeschrieben wird; 

b) ihr Vorschriftenwerk befolgt wird und ein internes System zur Mes­
sung der Qualität der Dienste hinsichtlich dieses Vorschriftenwerks 
eingeführt wird; 

c) die Vorschriften für die staatlichen Tätigkeiten, zu deren Durchfüh­
rung die anerkannte Organisation ermächtigt ist, eingehalten werden 
und ein internes System zur Messung der Qualität der Dienste hin­
sichtlich der Einhaltung der internationalen Übereinkommen einge­
führt wird; 

d) die Zuständigkeiten, die Befugnisse und die Zusammenarbeit der ein­
zelnen Mitarbeiter, deren Arbeit sich auf die Qualität der von der 
anerkannten Organisation erbrachten Dienste auswirkt, schriftlich nie­
dergelegt sind; 

e) alle Arbeiten unter kontrollierten Bedingungen ausgeführt werden; 

f) ein System zur Kontrolle der Tätigkeiten und der Arbeit von Besich­
tigern sowie technischen und Verwaltungsmitarbeitern, die von der 
anerkannten Organisation beschäftigt werden, vorhanden ist; 

g) Besichtiger über umfassende Kenntnisse des speziellen Schifftyps, auf 
dem sie ihre Tätigkeiten wahrnehmen, soweit dies für die jeweils 
durchzuführende Besichtigung relevant ist, und der entsprechenden 
einschlägigen Vorschriften verfügen; 

h) die Besichtiger sich systematisch fortbilden und ihre Kenntnisse lau­
fend auffrischen; 

i) das Erreichen der geforderten Standards auf den von den erbrachten 
Diensten abgedeckten Gebieten sowie das wirksame Funktionieren 
des Qualitätssicherungssystems anhand von Aufzeichnungen belegt 
wird; 

j) ein umfassendes System geplanter und belegter interner Prüfungen 
(Audits) der qualitätsrelevanten Arbeiten in allen Standorten der Or­
ganisation beibehalten wird; 

k) die im Rahmen des Harmonisierten Besichtigungs- und Zeugnisertei­
lungssystems vorgeschriebenen staatlichen Besichtigungen und Über­
prüfungen, zu deren Durchführung die anerkannte Organisation er­
mächtigt ist, im Einklang mit den Bestimmungen des Anhangs und 
der Anlage der IMO-Entschließung A.948(23) über Leitlinien für die 
Besichtigung im Rahmen des Harmonisierten Systems der Besichti­
gung und Zeugniserteilung durchgeführt werden; 

l) klare und unmittelbare Verantwortlichkeiten und Kontrollbefugnisse 
zwischen der Zentrale und den örtlichen Vertretungen der anerkannten 
Organisation sowie zwischen den anerkannten Organisationen und 
ihren Besichtigern festgelegt sind. 
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8. Die anerkannte Organisation muss ein wirksames System für die interne 
Qualitätssicherung entwickelt und umgesetzt haben und fortschreiben, das 
sich auf geeignete Teile international anerkannter Qualitätssicherungsnor­
men stützt und mit den Normen EN ISO/IEC 17020:2004 (Überprüfungs­
stellen) und EN ISO 9001:2000 (Qualitätsmanagementsysteme, Anforde­
rungen) — wie durch die gemeinsame Qualitätsbewertungs- und -zertifi­
zierungsstelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 interpretiert und bestätigt — im 
Einklang steht. 

9. Das Vorschriftenwerk der anerkannten Organisation muss so angewandt 
werden, dass die Organisation anhand ihres eigenen direkten Wissens und 
Urteils jederzeit mittels Klassenzeugnissen, auf deren Grundlage staatlich 
vorgesehene Zeugnisse ausgestellt werden können, eine zuverlässige und 
objektive Erklärung über die Sicherheit der betreffenden Schiffe abgeben 
kann. 

10. Die anerkannte Organisation muss über die notwendigen Mittel verfügen, 
um — durch Einsatz beruflich qualifizierten Personals und im Einklang 
mit dem Anhang der IMO-Entschließung A.913(22) über Richtlinien für 
die Umsetzung des Internationalen Codes für die Organisation eines si­
cheren Schiffsbetriebs (ISM-Code) durch die Verwaltungen — die Ver­
wendung und die Instandhaltung der an Land und an Bord befindlichen 
Sicherheitssysteme, die Gegenstand der Zeugniserteilung sein sollen, zu 
beurteilen. 

11. Die anerkannte Organisation muss es Vertretern der Verwaltung und 
anderen Beteiligten gestatten, sich an der Entwicklung ihres Vorschriften­
werks zu beteiligen. 
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ANHANG II 

Entsprechungstabelle 

Richtlinie 94/57/EG Richtlinie 2009/15/EG Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 Artikel 1 Artikel 1 

Artikel 2 Buchstabe a Artikel 2 Buchstabe a Artikel 2 Buchstabe a 

Artikel 2 Buchstabe b Artikel 2 Buchstabe b - 

Artikel 2 Buchstabe c Artikel 2 Buchstabe c - 

Artikel 2 Buchstabe d Artikel 2 Buchstabe d Artikel 2 Buchstabe b 

Artikel 2 Buchstabe e Artikel 2 Buchstabe e Artikel 2 Buchstabe c 

- Artikel 2 Buchstabe f Artikel 2 Buchstabe d 

Artikel 2 Buchstabe f Artikel 2 Buchstabe g Artikel 2 Buchstabe e 

Artikel 2 Buchstabe g Artikel 2 Buchstabe h Artikel 2 Buchstabe f 

Artikel 2 Buchstabe h Artikel 2 Buchstabe i Artikel 2 Buchstabe g 

Artikel 2 Buchstabe i Artikel 2 Buchstabe k Artikel 2 Buchstabe i 

- Artikel 2 Buchstabe j Artikel 2 Buchstabe h 

Artikel 2 Buchstabe j Artikel 2 Buchstabe l - 

Artikel 2 Buchstabe k - Artikel 2 Buchstabe j 

Artikel 3 Artikel 3 - 

Artikel 4 Absatz 1 Satz 1 - Artikel 3 Absatz 1 

Artikel 4 Absatz 1 Satz 2 - Artikel 3 Absatz 2 

Artikel 4 Absatz 1 Satz 3 - - 

Artikel 4 Absatz 1 Satz 4 - Artikel 4 Absatz 1 

- - Artikel 3 Absatz 3 

- - Artikel 4 Absätze 2, 3, 4 

- - Artikel 5 

- - Artikel 6 

- - Artikel 7 

Artikel 5 Absatz 1 Artikel 4 Absatz 1 - 

Artikel 5 Absatz 3 Artikel 4 Absatz 2 - 

Artikel 6 Absätze 1, 2, 3, 4 Artikel 5 Absätze 1, 2, 3, 4 - 

Artikel 6 Absatz 5 - - 

Artikel 7 Artikel 6 Artikel 12 

Artikel 8 Absatz 1 erster Gedanken­
strich 

Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 
Buchstabe a 

- 

Artikel 8 Absatz 1 zweiter Gedanken­
strich 

- Artikel 13 Absatz 1 

Artikel 8 Absatz 1 dritter Gedanken­
strich 

Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 
Buchstabe b 

- 

- Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 2 Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 

Artikel 8 Absatz 2 Artikel 7 Absatz 2 - 
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Richtlinie 94/57/EG Richtlinie 2009/15/EG Vorliegende Verordnung 

Artikel 8 Absatz 2 Unterabsatz 2 - Artikel 13 Absatz 2 

Artikel 9 Absatz 1 - - 

Artikel 9 Absatz 2 - - 

Artikel 10 Absatz 1 Einleitung Artikel 8 

Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a, b, 
c, Absätze 2, 3, 4 

- - 

Artikel 11 Absätze 1, 2 Artikel 9 Absätze 1, 2 - 

Artikel 11 Absätze 3, 4 - Artikel 8 Absätze 1, 2 

Artikel 12 Artikel 10 - 

Artikel 13 - - 

Artikel 14 Artikel 11 Absätze 1, 2 - 

- Artikel 11 Absatz 3 - 

- Artikel 12 - 

- Artikel 9 

Artikel 15 Absatz 1 

Artikel 10 Absätze 1, 2 

Artikel 15 Absatz 2 Artikel 10 Absatz 3 

Artikel 15 Absatz 3 - Artikel 10 Absatz 4 

Artikel 15 Absatz 4 Artikel 10 Absatz 5 

Artikel 15 Absatz 5 Artikel 10 Absatz 6 Unterabsätze 1, 2, 
3, 5 

- Artikel 10 Absatz 6 Unterabsatz 4 

Artikel 16 Artikel 13 - 

Artikel 17 Artikel 16 - 

- Artikel 14 - 

- Artikel 15 - 

Artikel 11 

Artikel 14 

Artikel 15 

Artikel 16 

Artikel 17 

Artikel 18 

Artikel 19 

Anhang Anhang I 

Anhang I 

Anhang II Anhang II 
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